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Rechtsanwalt
Dr. Mathias Hellriegel

von Malmendier Partners
Bild: Malmendier Partners

Öffentliches Recht. Auch wenn eine
Befreiung von Festsetzungen eines
Bebauungsplans die Grundzüge der Planung
berührt und rechtswidrig ist, kann ein
Nachbar nur dagegen vorgehen, wenn er in
seinen eigenen Rechten verletzt ist.

VG Berlin, Urteil vom 7. Juni 2016, 
Az. VG 19 L 117.16

Das Gericht befasst sich mit der Neu-
errichtung eines Gartenhauses in einem
bisher unbebauten Innenhof auf einem
Grundstück mit Blockrandbebauung. Die
Blockrandbebauung wird durch einen
alten Bebauungsplan festgelegt, der den
überbaubaren Grundstücksbereich durch
Festsetzung von Baugrenzen und Bau-

linien beschränkt. Um das Bauvorhaben
dennoch zu ermöglichen, erteilte das
Bezirksamt der Bauherrin eine Befreiung
von diesen Festsetzungen. Die Eigentü-
mer zweier benachbarter Grundstücke
wollen die Errichtung des Gartenhauses
verhindern und beantragen im Eilverfah-
ren den Erlass eines Baustopps. 
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DER FALL

Das Gericht wies den Antrag zurück. Das
Vorhaben verstoße zwar gegen öffentlich-
rechtliche Normen, die zwei Antragsteller
können sich aber auf diese Rechtsverstöße
nicht berufen. Denn die verletzten Nor-
men sind nicht für den Schutz der Nach-
barn bestimmt und verleihen ihnen keine
eigenen Rechte. Das Gericht stellte
zunächst fest, dass die erteilte Befreiung
gegen das Bauplanungsrecht verstößt. Der
für das Grundstück geltende Bebauungs-
plan beruht auf dem Konzept einer
geschlossenen Blockrandbebauung mit
einem freien Innenhof. Da die erteilte
Befreiung die Bebauung des Innenhofs
ermöglicht, greift sie in dieses planerische

Konzept ein. Eine Befreiung darf aber nur
erteilt werden, wenn dadurch die Grund-
züge der Planung nicht berührt werden.
Trotz der Rechtswidrigkeit dieser Befrei-
ung können sich die Antragsteller darauf
nicht berufen. Denn ein Nachbar kann
sich nur dann erfolgreich gegen ein neues
Bauvorhaben wehren, wenn es in seine
rechtlich geschützte Position eingreift. Die
Planfestsetzungen, von denen das Bau-
vorhaben hier befreit wurde, berühren
aber nicht die Rechte der Antragsteller.
Die Festsetzung der überbaubaren
Grundstücksfläche dient nur der geordne-
ten städtebaulichen Entwicklung, nicht
dem Schutz der Nachbarn. 
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DIE FOLGEN 

Wiederholt beschäftigt sich das Berliner
VG mit der aktuellen Frage der städtischen
Innenverdichtung. Diese Entscheidung
greift eines der grundlegenden Prinzipien
des Verwaltungsprozesses auf: den sub-
jektiven Rechtsschutz. Für eine erfolgrei-
che Klage eines Nachbarn ist es nicht aus-
reichend, dass das Bauvorhaben gegen
öffentlich-rechtliche Normen verstößt.
Die verletzte Norm muss gerade dem

Schutz des Nachbarn dienen und ihm eine
eigene Rechtsposition verleihen. Dieser
Grundsatz schränkt die Rechtsschutz-
möglichkeiten des Nachbarn ein – und
senkt gleichzeitig das rechtliche Risiko des
Bauherrn, wenn Nachbarn gegen sein
Bauvorhaben vorgehen wollen. Dies ist
ein gutes Signal für die Schaffung von Bau-
recht und Wohnraum. ba
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WAS IST ZU TUN? 

Kein Baustopp für Nachbarn trotz 
Verstoß gegen Planungsrecht

Rechtsanwalt 
Dr. Michael Schultz

von Schultz und Seldeneck
Bild: Schultz und Seldeneck

Mietrecht. Ein Jobcenter wird nicht als
Erfüllungsgehilfe des Mieters tätig, wenn es für ihn
die Miete zahlt. Ergibt die Gesamtabwägung aber,
dass eine Fortsetzung des Mietverhältnisses für den
Vermieter unzumutbar ist, kann eine fristlose
Kündigung gleichwohl gerechtfertigt sein.

BGH, Urteil vom 29. Juni 2016,
Az. VIII ZR 173/15

Die beklagte Mieterin nutzt ihre Wohnung
zusammen mit ihren volljährigen Töch-
tern, wobei das zuständige Jobcenter die
Mietanteile der Mieterin selbst und einer
der beiden Töchter zahlt. Bereits Anfang
2013 hatte die Vermieterin das Mietver-
hältnis wegen Zahlungsverzugs gekündigt
und Räumungsklage erhoben. Nachdem
die zuständige Behörde innerhalb der
Schonfrist (§ 569 Abs. 3 Nr. 2 Satz 1 BGB)
eine entsprechende Verpflichtungserklä-
rung abgegeben hatte, hatte sich dieses

Verfahren erledigt. In den Folgemonaten
blieben nicht unerhebliche Teilbeträge
der fälligen Mieten offen. Ende 2013
mahnte die Vermieterin die Mieterin ab
und verlangte pünktliche Mietzahlung.
Auch danach wurde eine Miete nicht voll-
ständig gezahlt, woraufhin die Vermiete-
rin das gerichtliche Mahnverfahren einlei-
tete. Nachdem Anfang 2014 wiederum
eine Miete nur teilweise gezahlt worden
war, kündigte die Vermieterin fristlos,
hilfsweise ordentlich.
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DER FALL

Zwar ist ein Verschulden des Jobcenters
bezüglich der unpünktlichen Mietzahlun-
gen dem Mieter grundsätzlich nicht zuzu-
rechnen. Der Mieter hat aber in der Regel
darzulegen und gegebenenfalls auch zu
beweisen, dass er die Leistung rechtzeitig
und unter Vorlage der erforderlichen
Unterlagen beantragt und bei etwaigen
Zahlungsversäumnissen der Behörde bei
dieser auf eine pünktliche Zahlung
gedrungen hat. Insbesondere muss er auf
eine bereits erfolgte Abmahnung des Ver-
mieters und die deshalb drohende Kündi-

gung hingewiesen haben und dies eben-
falls nachweisen können. Gemäß § 543
Abs. 1 Satz 2 BGB liegt ein wichtiger Grund
zur Kündigung vor, wenn dem Kündigen-
den unter Berücksichtigung aller Um-
stände des Einzelfalls, insbesondere eines
Verschuldens der Vertragsparteien, und
unter Abwägung der beiderseitigen Inte-
ressen die Fortsetzung des Mietverhält-
nisses nicht zugemutet werden kann.
Hierbei sind auch ständige unpünktliche
bzw. unvollständige Mietzahlungen zu
berücksichtigen.
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DIE FOLGEN

Ein Mieter muss sich auch dann küm-
mern, wenn das Jobcenter die Mietzah-
lungen übernimmt. Vermieter müssen
insoweit Rücksicht nehmen, als ein Ver-
schulden der Behörde dem Mieter nicht
zugerechnet werden darf. Wenn aber,
insbesondere nach durch Zahlung inner-
halb der Schonfrist unwirksam geworde-
ner Kündigung, wiederholt Mieten ver-

spätet oder nur teilweise gezahlt werden,
ist irgendwann ein Zustand erreicht, der
unabhängig vom Verschulden des Mieters
zur Kündigung berechtigt. Mangels ver-
lässlicher Kriterien sollte der Vermieter
vorsichtshalber einmal mehr mit dem
Jobcenter korrespondieren, dies doku-
mentieren und erst nach erfolglosem
Versuch kündigen und klagen. ba
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WAS IST ZU TUN? 

Fristlose Kündigung trotz Miete 
vom Jobcenter möglich

Rechtsanwalt 
Stephan Zuber 

von Baker Tilly Roelfs
Bild: BTR

Grundstücksrecht. Die zur Bestellung eines
dinglichen Vorkaufsrechts gemäß § 873 BGB
erforderliche dingliche Einigung muss,
anders als der schuldrechtliche Vertrag über
eine solche Bestellung, nicht notariell
beurkundet werden.

BGH, Urteil vom 8. April 2016, 
Az. V ZR 73/15

Die Beklagten vereinbarten im Rahmen
eines notariell beurkundeten Grund-
stückskaufs mit dem Rechtsvorgänger des
Klägers ein dingliches Vorkaufsrecht.
Diese Vereinbarung fand im notariellen
Vertrag keinen Niederschlag. Die Parteien
erteilten aber die Eintragungsbewilligung
und das Vorkaufsrecht wurde im Grund-

buch eingetragen. Der Kläger und jetzige
Eigentümer verkaufte das mit dem Vor-
kaufsrecht belastete Grundstück und die
Beklagten übten das Vorkaufsrecht aus.
Der Kläger begehrt die Bewilligung zur
Löschung des Vorkaufsrechts. Das LG gab
der Klage statt, das OLG wies sie ab. Diese
Zurückweisung bestätigte nun der BGH.
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DER FALL

Das dingliche Vorkaufsrecht entsteht durch
Einigung und Eintragung in das Grund-
buch (§ 873 BGB). Der BGH entscheidet
nunmehr in Abkehr von seiner bisherigen
Rechtsprechung (Urteil vom 7. November
1990, Az. XII ZR 11/89), dass die Einigung
keiner notariellen Beurkundung bedarf.
Laut Gesetz (§ 311b Abs. 1 Satz 1 BGB)
bedürfen solche Verträge der notariellen
Form, durch die sich der eine Teil verpflich-
tet, das Eigentum an einem Grundstück zu
übertragen oder zu erwerben. Die schuld-
rechtliche Verpflichtung zur Einräumung
eines Vorkaufsrechts muss dieser Formvor-
schrift entsprechen, da durch das Vorkaufs-
recht bei Eintritt des Vorkaufsfalls die Ver-
pflichtung begründet wird, das Grundstück

an den Vorkaufsberechtigten zu übertra-
gen. Ein Formmangel kann durch Einigung
und Eintragung des Vorkaufsrechts in das
Grundbuch geheilt werden (§ 311b Abs. 1
Satz 2 BGB). Die dingliche Einigung nach
§ 873 BGB dagegen müsse gar nicht nota-
riell beurkundet werden. Eine besondere
Form sei nach dem Grundsatz der Form-
freiheit nur dann einzuhalten, wenn das
Gesetz diese ausdrücklich vorschreibt.
§ 873 BGB enthalte keine solche Bestim-
mung. Auch § 311b Abs. 1 Satz 1 BGB
begründe kein solches Formerfordernis, da
diese Regelung aufgrund ihres Wortlauts
und ihrer systematischen Stellung nur für
das Verpflichtungsgeschäft gelte. Eine ana-
loge Anwendung der Norm scheide aus.
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DIE FOLGEN 

Dies bedeutet, dass für die Bestellung
eines dinglichen Vorkaufsrechts nunmehr
die Einigung und Eintragung im Grund-
buch ausreichend ist. Insbesondere unter
Kostengesichtspunkten erscheint diese
Entscheidung erfreulich, eröffnet sie doch
Gestaltungsspielraum, wenn im Zusam-
menhang mit Grundstücksverträgen
(Kauf, Pacht, Miete etc.) dingliche Vor-

kaufsrechte vereinbart werden sollen.
Dagegen können sich Eigentümer, die ein
solches Vorkaufsrecht eingeräumt haben,
nicht von ihrer Verpflichtung lossagen,
indem sie sich auf die fehlende notarielle
Beurkundung berufen, soweit das Vor-
kaufsrecht bereits im Grundbuch einge-
tragen ist. ba
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WAS IST ZU TUN? 

Dingliche Einigung über ein
Vorkaufsrecht ohne Notar 

Rechtsanwältin 
Maria Najdenova

von RWP
Bild: RWP

Vergaberecht. Die Überprüfung einer
Aufhebungsentscheidung des Auftraggebers
im Nachprüfungsverfahren ist nur dann
zulässig, wenn der geschätzte
Gesamtauftragswert den maßgeblichen
Schwellenwert erreicht bzw. überschreitet.

VK Westfalen, Beschluss vom 17. Juni 2016, 
Az. VK 1-21/16

Nach der Aufhebung seiner ersten Aus-
schreibung schrieb der Auftraggeber
erneut die Fassadensanierung aus. Zur
Schätzung der anfallenden Kosten zog er
die in der ersten Ausschreibung eingegan-
genen Angebote heran. Um insgesamt
Kosten zu sparen, reduzierte der Auftrag-
geber die Qualitätsanforderungen und
überarbeitete das Leistungsverzeichnis.

Die Antragstellerin gab das einzige
Angebot ab, das die Haushaltsmittel des
Auftraggebers allerdings überstieg. Daher
hob er auch diese Ausschreibung auf. 
Die Antragstellerin begehrt die Feststel-
lung der Rechtswidrigkeit der Aufhebung,
da die zugrunde liegende Schätzung feh-
lerhaft sei.
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DER FALL

Die VK hat den Nachprüfungsantrag der
Bieterin als unzulässig zurückgewiesen.
Die §§ 97 ff. GWB seien nicht anwendbar,
da die geschätzten Kosten des zu verge-
benden Auftrags nicht den relevanten
Schwellenwert erreichten. Seine Schät-
zung darf der Auftraggeber mithilfe eines
Abgleichs mit zuvor abgegebenen Ange-

boten erstellen, so die Richter. Es sei nach
einer Aufhebung zulässig, die Anforde-
rungen an die Leistung zu reduzieren und
die Schätzung entsprechend zu korrigie-
ren, solange die vorgenommenen Ände-
rungen des Leistungsverzeichnisses für
alle Bieter transparent sind.
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DIE FOLGEN

Der ordnungsgemäß geschätzte Gesamt-
auftragswert entscheidet über die An-
wendbarkeit des Vergaberechts und
damit auch über die Zulässigkeit des
Nachprüfungsverfahrens. Überschreitet
der Auftragswert den maßgeblichen
Schwellenwert nicht, finden die §§ 97 ff.
GWB keine Anwendung. Ist die Schätzung
jedoch nicht ordnungsgemäß und der
Schwellenwert wäre bei zutreffender
Schätzung überschritten, ist das Nach-
prüfungsverfahren eröffnet. Die Vergabe-
kammern prüfen die Anwendbarkeit der
§§ 97 ff. GWB von Amts wegen und führen
im Rahmen der Überprüfung der Kosten-
schätzung eine eigene Wertermittlung
durch. Zwar steht den Auftraggebern bei

der Schätzung ein Beurteilungsspielraum
zu. Dennoch haben sie eine sorgfältige
Schätzung anhand rein objektiver Krite-
rien vorzunehmen. Dabei müssen sie wie
ein umsichtiger und sachkundiger Auf-
traggeber vorgehen und die Grundlagen
der Schätzung nachvollziehbar dokumen-
tieren. Daher sollten Auftraggeber sicher-
heitshalber bei der Schätzung stets 10%
der Gesamtkosten für etwaige Unwägbar-
keiten berücksichtigen. Jedenfalls sollten
die Kosten nicht künstlich herunter-
gerechnet werden, um dem Vergaberecht
zu entgehen. ba
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WAS IST ZU TUN? 

Geschätzter Auftragswert maßgeblich 
für Ja zur Nachprüfung

Bereits umgangssprachlich wird unter
„Bedingung“ eine Voraussetzung für das
Zustandekommen eines Erfolgs oder
Ereignisses verstanden. Dies ist rechtlich
grundsätzlich genauso: Wird vereinbart,
dass ein Rechtsgeschäft erst mit Eintritt
eines bestimmten Ereignisses wirksam
sein soll, so spricht man von einer „auf-
schiebenden“ Bedingung. Spiegelbildlich
kann vereinbart werden, dass ein Rechts-
geschäft unwirksam werden soll, wenn
ein bestimmtes Ereignis eintritt. In diesem
Fall spricht man von einer „auflösenden“
Bedingung. 

Zu unterscheiden ist die Bedingung
von der Befristung. Wird ein Rechtsge-
schäft befristet, so hängt seine Wirksam-
keit von einem mit Sicherheit eintretenden
künftigen Ereignis (z.B. einem bestimm-
ten Datum, aber auch dem Tod einer
Person) ab. Wird es unter einer Bedingung
abgeschlossen, so hängt seine Wirksam-
keit von einem ungewissen künftigen
Ereignis ab. Bedingung und Befristung
unterscheiden sich daher im Grad der
Gewissheit über das in der Zukunft
liegende Ereignis, auf das für die Wirk-
samkeit abgestellt wird. 

Im täglichen Rechtsverkehr sind
Bedingungen häufig anzutreffen, z.B. bei
einem sogenannten Eigentumsvorbehalt:
Kann der Käufer den Kaufpreis nicht
sofort zahlen, so behält sich der Verkäufer
in der Regel das Eigentum an der
Kaufsache bis zur vollständigen Zahlung
des Kaufpreises vor. Der Verkäufer bleibt
auf diese Weise so lange Eigentümer, z.B.
des verkauften Autos, bis er das komplette
Geld erhalten hat. Rechtlich steht der
Eigentumsübergang somit unter der auf-
schiebenden Bedingung der vollständigen
Kaufpreiszahlung. 

Im Zusammenhang mit Immobilien-
kaufverträgen begegnet einem die Bedin-
gung insbesondere in zwei Situationen. So
ist die besonders wichtige Auflassung, also
die für den Übergang des Eigentums an
einem Grundstück erforderliche Einigung
zwischen Veräußerer und Erwerber, nach
ausdrücklicher gesetzlicher Regelung be-
dingungsfeindlich, das heißt sie darf nicht
unter einer Bedingung erklärt werden.
Der oben beschriebene Eigentumsvorbe-
halt funktioniert beim Grundstückskauf-
vertrag daher nicht; hier sind andere
Mechanismen zur Sicherung des Verkäu-
fers erforderlich. 

Von der bedingungsfeindlichen Auf-
lassung zu unterscheiden ist der eigentli-
che Grundstückskaufvertrag. Dieser kann
unter einer Bedingung abgeschlossen
werden. Dies ist zwar nicht der Regelfall,
da Verkäufer und Käufer üblicherweise
Gewissheit über das Zustandekommen
eines Kaufvertrags verlangen. Ein auf-
schiebend bedingter Kaufvertrag kommt
aber in Betracht bei einer Kaufoption: Als
Bedingung kann nämlich auch ein
bestimmtes Verhalten einer der Vertrags-
parteien vereinbart werden. So kann die
Wirksamkeit des Kaufvertrags davon
abhängig gemacht werden, dass eine der
Parteien eine bestimmte Handlung vor-
nimmt, z.B. eine Erklärung abgibt, dass
der Vertrag nunmehr wirksam sein soll.
Auf diese Weise lässt sich ein ähnliches
wirtschaftliches Ergebnis erzielen wie
durch die Abgabe eines Angebots. 

Der Vorteil der Kaufoption im Ver-
gleich zum Angebot ist jedoch, dass die
Ausübung der Kaufoption nicht formge-
bunden ist, also anders als die Erklärung
der Annahme nicht notariell beurkundet
werden muss. Damit können die Parteien
eine größere Flexibilität und eine Kosten-
ersparnis erreichen. 

Allerdings sind, da die Situationen
wirtschaftlich vergleichbar sind, dieselben
Einschränkungen zu beachten wie bei
Angebot und Annahme. Eine zu lange
Optionsfrist würde eine der Parteien unter
Umständen unzumutbar binden und
wäre daher unwirksam. Das kommt
insbesondere zum Tragen, wenn die
Vertragspartner (rechtlich) nicht auf
Augenhöhe miteinander verhandeln, z.B.
bei einem Vertrag zwischen einem Unter-
nehmer und einem Verbraucher. ba

Folge 16:
Die Bedingung

Notarinnen und Notare erklären in
dieser regelmäßig erscheinenden
Kolumne die wichtigsten Begriffe. 

DAS ABC DES
IMMOBILIENRECHTS

Dr. Christian Suttmann,
Notar aus Hof
an der Saale
Bild: Ronny Stumpf
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